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Verordnung
der Bundesregierung

Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Bestimmungen zur Altölentsorgung

A. Problem und Ziel

Mit der vorgelegten Verordnung wird der Vorrang der Aufarbeitung von Altöl
zu Basisöl formal festgelegt und die §§ 5a und 5b des Abfallgesetzes (BGBl. I
S. 1410), das im Übrigen durch das seit 1996 geltende Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz ersetzt wurde, abgelöst. Die Verordnung dient der vollständi-
gen Umsetzung der Richtlinie des Rates 75/439/EWG vom 16. Juni 1975 über
die Altölentsorgung, geändert durch die Richtlinie 87/101/EWG vom 22. De-
zember 1986 und durch Richtlinie 91/692/EWG.

In Artikel 3 wird mit der Änderung der PCB/PCT-Abfallverordnung vom
26. Juni 2000 (BGBl. I S. 932) klargestellt, dass deren Vorschriften für die
Beseitigung PCB-haltiger Abfälle auch für PCB-haltige Altöle gelten.

B. Lösung

Verabschiedung der „Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Bestimmun-
gen zur Altölentsorgung“.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Die Durchführung der Verordnung wird bei Bund, Ländern und Gemeinden
keine zusätzlichen Kosten verursachen.

2. Vollzugsaufwand

Bund, Ländern und Gemeinden entsteht kein zusätzlicher Vollzugsaufwand.

E. Sonstige Kosten

Den betroffenen Wirtschaftsunternehmen entstehen auf Grund der Getrennthal-
tungspflicht durch die Änderung der Altölverordnung geringe Mehrkosten.
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind wegen des geringen Marktanteils von Schmierölen
aus aufgearbeitetem Altöl nicht zu erwarten.
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Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Bestimmungen zur Altölentsorgung

Auf Grund

– des § 7 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 und Abs. 3, des § 12 Abs. 1,
des § 41 Abs. 3 Nr. 1, des § 48, des § 64 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 1994
(BGBl. I S. 2705), des § 17 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a bis
c sowie Absatz 3 und 5 des Chemikaliengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1994 (BGBl. I
S. 1703) und des § 7 Abs. 1, § 23 Abs. 1, § 34 Abs. 1 und
des § 35 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in
der Fassung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880) zuletzt
geändert durch Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a des Gesetzes
vom 19. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3178) nach Anhörung
der beteiligten Kreise,

– des § 6 Abs. 1 Satz 4, des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4, des § 23
Nr. 5, des § 24 Abs. 1 und Absatz 2 Nr. 1 und 3 und des
§ 57 jeweils in Verbindung mit § 59 Satz 1 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 1994
(BGBl. I S. 2705) nach Anhörung der beteiligten Kreise
und unter Wahrung der Rechte des Bundestages sowie

– des § 37 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1

Änderung der Altölverordnung

Die Altölverordnung vom 27. Oktober 1987 (BGBl. I

S. 2335)1) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für

1. die stoffliche Verwertung,

2. die energetische Verwertung und

3. die Beseitigung

von Altöl.

(2) Diese Verordnung gilt für

1. Erzeuger, Besitzer, Einsammler und Beförderer von
Altöl,

2. Betreiber von Altölentsorgungsanlagen,

3. öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, soweit sie
Altöl entsorgen und

4. Dritte, Verbände und Selbstverwaltungskörperschaf-
ten der Wirtschaft, denen nach § 16 Abs. 2, § 17
Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Pflichten zur Entsorgung von
Altöl übertragen worden sind.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für PCB/PCT-haltiges
Altöl, das nach den Bestimmungen der PCB/PCT-Ab-
fallverordnung zu beseitigen ist.

(4) Auf Ölfilter finden die Bestimmungen über Altöl
entsprechende Anwendung.“

2. Nach § 1 wird folgender § 1a angefügt:

„§ 1a
Definitionen

(1) Altöle im Sinne dieser Verordnung sind Öle und
Ölgemische, die als Abfall anfallen und die ganz oder
teilweise aus Mineralöl, synthetischem oder biogenem
Öl bestehen, einschließlich ölhaltiger Rückstände aus
Behältern und Anlagen zur Trennung von Emulsionen
und Wasser-Öl-Gemischen.

(2) Aufarbeitung ist jedes Verfahren, bei dem Basis-
öle durch Raffinerieverfahren aus Altölen erzeugt wer-
den und bei denen insbesondere die Abtrennung der
Schadstoffe, der Oxidationsprodukte und der Zusätze in
diesen Ölen erfolgt.

(3) Basisöle sind unlegierte Grundöle zur Herstellung
der folgenden nach Sortengruppen spezifizierten Er-
zeugnisse:

Sortengruppe 01 Motorenöle

Sortengruppe 02 Getriebeöle

Sortengruppe 03 Hydrauliköle

Sortengruppe 04 Turbinenöle

Sortengruppe 05 Elektroisolieröle

Sortengruppe 06 Kompressorenöle

Sortengruppe 07 Maschinenöle

Sortengruppe 08 Andere Industrieöle,
nicht für Schmierzwecke

Sortengruppe 09 Prozessöle

Sortengruppe 10 Metallbearbeitungsöle

Sortengruppe 11 Schmierfette

(4) PCB im Sinne dieser Verordnung sind die in § 1
Abs. 2 Nr. 1 und 2 PCB/PCT-Abfallverordnung bezeich-
neten Stoffe und Zubereitungen.“

1) Umsetzung der Richtlinie 75/439/EWG des Rates vom 16. Juni
1975 über die Altölbeseitigung (ABl. EG Nr. L 194 vom 25. 7.
1975 S. 31), geändert durch die Richtlinie 87/101/EWG des Rates
vom 22. Dezember 1986 zur Änderung der Richtlinie 75/439/EWG
über die Altölbeseitigung (ABl. EG Nr. L 42 vom 1. 2. 1987 S. 43)
und durch die Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember
1991 zur Vereinheitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der Be-
richte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien
(ABl. EG Nr. L 377 vom 31. 12. 1991 S. 48). Die Verpflichtungen
aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr.
L 204 vom 21. 7. 1998 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie
98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli
1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten (ABl. EG Nr. L 217 vom 5. 8. 1998 S. 18), sind beachtet
worden.
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3. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Vorrang der Aufarbeitung

(1) Der Aufarbeitung von Altölen wird Vorrang vor
sonstigen Entsorgungsverfahren eingeräumt, sofern
keine technischen und wirtschaftlichen einschließlich
organisatorischer Sachzwänge entgegenstehen.

(2) Altöle der Sammelkategorie 1 der Anlage 1 sind
zur Aufarbeitung geeignet. Andere Altöle dürfen nur
aufgearbeitet werden, wenn sie keine schädlichen Stoffe
enthalten, die sich in den Produkten der Aufarbeitung
anreichern.“

4. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Grenzwerte

(1) Altöle dürfen nicht aufgearbeitet werden, wenn
sie mehr als 20 mg PCB/kg, bestimmt als 4 mg PCB/kg
nach dem in Anlage 2 Abschnitt 2 festgelegten Untersu-
chungsverfahren, oder mehr als 2 g Gesamthalogen/kg
nach einem der in Anlage 2 Abschnitt 3 festgelegten
Untersuchungsverfahren enthalten. Dies gilt nicht,
wenn diese Schadstoffe durch das Aufarbeitungsverfah-
ren zerstört werden oder zumindest die Konzentration
dieser Schadstoffe in den Produkten der Aufarbeitung
unterhalb der in Satz 1 genannten Grenzwerte liegt.

(2) Altöle dürfen energetisch verwertet werden, so-
weit sie nicht nach § 2 Abs. 1 vorrangig aufzuarbeiten
oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 2 PCB/
PCT-Abfallverordnung zu beseitigen sind.“

5. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4
Getrennte Entsorgung, Vermischungsverbote

(1) Es ist verboten, Altöle im Sinne des § 1a Abs. 1
mit anderen Abfällen zu vermischen.

(2) Öle auf der Basis von PCB, die insbesondere in
Transformatoren, Kondensatoren und Hydraulikanlagen
enthalten sein können, müssen von Besitzern, Einsamm-
lern und Beförderern getrennt von anderen Altölen ge-
halten, getrennt eingesammelt, getrennt befördert und
getrennt einer Entsorgung zugeführt werden. Die zustän-
dige Behörde kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen,
wenn eine Getrennthaltung an der Anfallstelle aus
betriebstechnischen Gründen nur mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand durchführbar ist und eine Ent-
sorgung in einer dafür nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zugelassenen Anlage vom Altölbesitzer
nachgewiesen wird.

(3) Altöle unterschiedlicher Sammelkategorien nach
Anlage 1 dürfen nicht untereinander gemischt werden.

(4) In nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
zugelassenen Anlagen zur Aufarbeitung, energetischen
Verwertung oder Entsorgung von Altölen oder Abfällen
gelten die Verbote nach den Absätzen 1 bis 3 nicht, so-
weit eine Getrennthaltung der Altöle zur Einhaltung der
Pflicht zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung sowie zur vorrangigen Aufarbeitung der Altöle
nicht erforderlich und eine Vermischung der Altöle in
der Zulassung der Entsorgungsanlage vorgesehen ist.

(5) Das Verbot nach Absatz 3 gilt nicht für Erzeuger,
Besitzer, Einsammler oder Beförderer von Altölen der
Sammelkategorien 2 bis 4 nach Anlage 1, soweit eine
Getrennthaltung der Altöle nicht erforderlich ist, die
Entsorgung der Altöle in einer Entsorgungsanlage er-
folgt, in deren Zulassung eine Vermischung der Altöle
nach Absatz 4 vorgesehen ist und die ordnungsgemäße
Entsorgung der vermischten Altöle durch einen Entsor-
gungsnachweis oder Sammelentsorgungsnachweis nach
den Bestimmungen der Nachweisverordnung bestätigt
worden ist. Satz 1 gilt für die Erzeuger, Besitzer oder Be-
förderer von Altölen entsprechend, soweit die Entsor-
gung vermischter Altöle in der Anlage eines Altölentsor-
gers erfolgt, der nach § 13 Abs. 1 oder 5 der Nachweis-
verordnung von der Bestätigungspflicht freigestellt ist.
Die Bestätigung nach § 5 oder § 9 Abs. 2 in Verbindung
mit § 6 oder die Freistellung nach § 13 Abs. 1 sowie die
Erteilung der Annahmeerklärung nach § 4 Abs. 1 und 2,
auch in Verbindung mit § 10 der Nachweisverordnung
für die Entsorgung vermischter Altöle, darf nur unter Be-
achtung der Sätze 1 und 2 sowie des Absatzes 2 Satz 2
und Absatz 4 erteilt werden.

(6) Abweichend von Absatz 3 sind Altöle der Sam-
melkategorien 1 bis 4 nach Anlage 1 von Erzeugern, Ein-
sammlern, Beförderern und Entsorgern nach Abfall-
schlüsseln getrennt zu halten, soweit dies in der
Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Bundes-Immissions-
schutzgesetz für die Altölentsorgungsanlage oder in der
Bestätigung des Entsorgungsnachweises nach § 5 Abs. 2
Satz 1 oder in der Bestätigung des Sammelentsorgungs-
nachweises nach § 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 5
Abs. 2 Satz 1 oder der Freistellung nach § 13 Abs. 1 Satz
1 der Nachweisverordnung angeordnet ist. Der Altölent-
sorger darf die Annahmeerklärung nach § 4 Abs. 1 und
2, auch in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Nachweisver-
ordnung nur für getrennt gehaltene Altöle abgeben,
wenn die Getrennthaltung in der Zulassung nach § 4 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Altölentsor-
gungsanlage oder in der Freistellung nach § 13 Abs. 1
der Nachweisverordnung angeordnet ist.“

6. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a
Ölfilter

(1) Gebrauchte Ölfilter sind getrennt von anderen Ab-
fällen einzusammeln, zu halten, zu befördern und zu ent-
sorgen.

(2) Eine Getrennthaltung ist nur erforderlich, sofern
keine technischen und wirtschaftlichen einschließlich
organisatorischer Sachzwänge entgegenstehen und die
vorgesehene Anlage nicht über eine Sortiervorrichtung
zur Trennung der Ölfilter von anderen Abfällen verfügt.“

7. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Rückstellungsprobe“
durch das Wort „Rückstellprobe“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Wer Altöle aufarbeitet oder energetisch verwertet,
muss die Gehalte an PCB und Gesamthalogen in die-
sen Abfällen untersuchen lassen.“
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c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Rückstellungs-
probe“ durch das Wort „Rückstellprobe“ ersetzt und
in Satz 3 nach dem Wort „Anlage“ die Zahl „1“ durch
die Zahl „2“ ersetzt.

d) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) Ergibt die Untersuchung nach Absatz 2, dass
die Grenzwerte nach § 3 Abs. 1 Satz 1 überschritten
sind, hat der nach Absatz 2 Satz 1 Untersuchungs-
pflichtige die für das Unternehmen des Altölein-
sammlers zuständige Behörde unverzüglich zu unter-
richten. Die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz
2 zur Aufbewahrung von Rückstellproben Verpflich-
teten haben die Rückstellproben der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen zu überlassen.“

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „thermischen“
durch das Wort „energetischen“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „oder in
den, aus dem oder durch den Geltungsbereich des
Abfallgesetzes verbringt,“ gestrichen.

c) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „hat“ die
Wörter „gleichzeitig mit der Abgabe oder vor der
Verbringung“ eingefügt.

d) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Anlage“ die
Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt.

e) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorschriften der Nachweisverordnung bleiben
unberührt.“

f) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Anlage“ die Zahl
„2“ durch die Zahl „3“ ersetzt.

g) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wer gewerbsmäßig Verbrennungsmotoren-
oder Getriebeöl an private Endverbraucher abgibt,
hat vor einer Abgabe eine Annahmestelle nach Ab-
satz 1a für solche gebrauchten Öle einzurichten oder
eine solche durch entsprechende vertragliche Verein-
barung nachzuweisen und durch leicht erkennbare
und lesbare Schrifttafeln am Ort des Verkaufs auf
diese Annahmestelle hinzuweisen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Die Annahmestelle muss gebrauchte Ver-
brennungsmotoren- oder Getriebeöle bis zur Menge
der im Einzelfall abgegebenen Verbrennungsmoto-
ren- und Getriebeöle kostenlos annehmen. Sie muss
über eine Einrichtung verfügen, die es ermöglicht,
den Ölwechsel fachgerecht durchzuführen.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Absätze 1 bis 2 gelten sinngemäß auch für Öl-
filter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende öl-
haltige Abfälle.“

10. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 oder § 3 Abs. 1 Satz 1
Altöle aufarbeitet,

2. entgegen § 4 Abs. 1 Altöle mit anderen Abfällen ver-
mischt,

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 dort genannte Öle nicht
getrennt hält, nicht getrennt einsammelt, nicht ge-
trennt befördert oder nicht getrennt einer Entsorgung
zuführt,

4. entgegen § 4 Abs. 3 Altöle untereinander mischt,

5. entgegen § 4 Abs. 6 Satz 1 Altöle nicht getrennt hält,

6. entgegen § 5 Abs. 4 die zuständige Behörde nicht
oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder die Rückstell-
probe nicht oder nicht rechtzeitig überlässt,

7. entgegen § 7 Verbrennungsmotorenöle oder Getrie-
beöle in Gebinden in den Verkehr bringt oder

8. entgegen § 8 Abs. 1 eine Annahmestelle nicht oder
nicht rechtzeitig einrichtet und nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig nachweist oder einen Hinweis
nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise gibt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 2 Nr. 10
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Abs. 1
Satz 1 eine Erklärung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig abgibt.“

11. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11
Ablösung von Vorschriften

Die §§ 5a und 5b des Abfallgesetzes werden durch
diese Verordnung abgelöst.“

12. Die §§ 12 und 13 werden aufgehoben.

13. Folgende neue Anlage 1 wird eingefügt:

„Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 und 6)

Zuordnung von Abfallschlüsseln
zu einer Sammelkategorie

Sammelkategorie 1:

Aufarbeitbare Altöle

13 01 06 ausschließlich mineralische Hydrauliköle
(ohne pflanzliche Hydrauliköle)

13 02 02 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle

13 02 03 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmier-
öle

13 03 05 mineralische Isolier- und Wärmeübertra-
gungsöle
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Sammelkategorie 2:

Bedingt aufarbeitbare Altöle

12 01 07 verbrauchte Bearbeitungsöle, halogenfrei
(keine Emulsionen)

12 01 10 synthetische Bearbeitungsöle

13 01 03 nichtchlorierte Hydrauliköle (keine Emul-
sionen)

13 04 01 Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt

13 06 01 Ölmischungen a. n. g.

Sammelkategorie 3:

Chlorhaltige Altöle

12 01 06 verbrauchte Bearbeitungsöle, halogenhaltig
(keine Emulsionen)

13 01 01 Hydrauliköle, die PCB oder PCT enthalten,
mit einem PCB-Gehalt im einzelnen Abfall
von nicht mehr als 50 mg/kg (10 mg/kg
nach DIN 51 527)

13 01 02 andere chlorierte Hydrauliköle (keine
Emulsionen)

13 02 01 chlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle

13 03 01 Isolier- und Wärmeübertragungsöle oder
-flüssigkeiten, die PCB oder PCT enthalten
mit einem PCB-Gehalt von nicht mehr als
50 mg/kg (10 mg/kg nach DIN 51 527)

13 03 02 andere chlorierte Isolier- und Wärmeüber-
tragungsöle oder -flüssigkeiten

Sammelkategorie 4:

Nicht aufarbeitbare Altöle

12 01 09 Bearbeitungsemulsionen, halogenfrei

13 01 05 nichtchlorierte Emulsionen

13 01 07 andere Hydrauliköle (einschließlich pflanz-
licher Hydrauliköle)

13 03 03 andere nichtchlorierte Isolier- und Wärme-
übertragungsöle oder -flüssigkeiten

13 03 04 synthetische Isolier- und Wärmeübertra-
gungsöle oder -flüssigkeiten

13 04 02 Bilgenöle aus Molenablaufkanälen

13 04 03 Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt

13 05 05 andere Emulsionen

16 07 02 Abfälle aus der Tankreinigung auf Seeschif-
fen, ölhaltig

16 07 03 Abfälle aus der Reinigung von Eisenbahn-
und Straßentransporttanks, ölhaltig

16 07 06 Abfälle aus der Reinigung von Lagertanks,
ölhaltig

19 08 03 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern

20 01 09 Öle und Fette“

14. Die bisherige Anlage 1 wird Anlage 2 und wie folgt ge-
ändert:

a) Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: „Anlage 2“.

b) Die Abschnitte 3 und 4 werden aufgehoben und
durch folgende neue Abschnitte 3, 4 und 5 ersetzt:

„3. Bestimmung des Gesamthalogengehaltes

3.1 Grundsatz

Unter dem Gehalt eines Altöles an Gesamt-
halogen wird der Massenanteil an den anor-
ganisch und organisch gebundenen Haloge-
nen Chlor und Brom in der wasserfreien
Ölphase verstanden.

Die zur Bestimmung des Gesamthalogenge-
haltes geeigneten Methoden sind in Ab-
schnitt 3.3 aufgeführt.

Gleichwertige Methoden sind zugelassen.

3.2 Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung ist derart durchzu-
führen, dass die ermittelten Gehalte sich auf
die wasserfreie Ölphase beziehen.

Die zu untersuchende flüssige Probe wird
auf etwa vorhandenes Absetzwasser hin ge-
prüft. Falls eine Wasserphase erkennbar ist,
wird diese mittels eines Scheidetrichters ab-
getrennt.

Die erhaltene Ölphase oder Proben mit ge-
ringen Anteilen freien Wassers oder Emul-
sionen werden homogenisiert.

Die Wasseranteile der homogenisierten Pro-
ben werden mit wasserfreiem Natriumsulfat
entfernt, das in eine Probemenge von 5 bis
30 g portionsweise eingerührt wird.

Sofern erforderlich, werden das Natrium-
sulfat sowie andere Feststoffe vom Öl ab-
zentrifugiert.

Anmerkung:

Die Trocknung der Altölprobe ist so durch-
zuführen, dass Verdampfungsverluste durch
leichtflüchtige Bestandteile vermieden wer-
den.

3.3 Analyseverfahren

3.3.1 Vortest mit energiedispersiver Röntgen-
fluoreszenz-Analyse

Bestimmung des Chlor- und Bromgehaltes
mit energiedispersiver Röntgenfluores-
zenz-Analyse nach DIN 51 577 Teil 4, Aus-
gabe Februar 1994.

3.3.2 Referenzverfahren

3.3.2.1 Verbrennung nach Wickbold und Bestim-
mung des Halogenidgehaltes in der Auf-
schlusslösung

Aufschluss der Probe in einer Wickbold-Ap-
paratur in Anlehnung an DIN EN ISO
24 260, Ausgabe Mai 1994 und nachfol-
gende Bestimmung des Halogenidgehaltes
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(gemäß Abschnitt 3.1) in der Aufschlusslö-
sung auf Basis einer argentometrischen Tit-
ration z. B. nach DIN 51 408 Teil 1, Aus-
gabe Juni 1983 oder nach DIN 38 405 Teil 1,
Ausgabe Dezember 1985 oder mittels Io-
nenchromatographie nach DIN EN ISO
10 304 Teil I, Ausgabe April 1995 oder
durch ein anderes gleichwertiges Verfahren.

3.3.2.2 Wellenlängendispersive Röntgenfluores-
zenz-Analyse

Bestimmung des Chlor- und Bromgehaltes
mit wellenlängendispersiver Röntgenfluo-
reszenz-Analyse nach DIN 51 577 Teil 2,
Ausgabe Januar 1993 bzw. DIN 51 577
Teil 3, Ausgabe Juni 1990.

3.4 Überschreitung des Grenzwertes

Eine Überschreitung des nach § 3 Abs. 1 zu-
lässigen Gesamthalogengehaltes ist grund-
sätzlich nachgewiesen, wenn der nach ei-
nem Referenzverfahren ermittelte Gehalt
um mehr als 5 % über dem Grenzwert liegt.

Die Untersuchung nach einem der Referenz-
verfahren kann entfallen, wenn bei dem Vor-
test ein Gesamthalogengehalt von 1,4 g/kg
nicht überschritten wird.

4. Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Untersuchungsstellen sind verpflichtet,
die Verlässlichkeit der Analysenergebnisse
durch geeignete Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und -kontrolle abzusichern. Dazu
gehört unter anderem der Nachweis über die
regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an
Ringversuchen.

5. Bekanntmachung sachverständiger Stellen

Die in den Abschnitten 1, 2 und 3 genannten
Bekanntmachungen sachverständiger Stel-
len sind beim Deutschen Patentamt in Mün-
chen archivmäßig gesichert niedergelegt.
Die DIN-Normen sind in der Beuth-Verlag
GmbH, Berlin und Köln erschienen.“

15. Die bisherige Anlage 2 wird Anlage 3 und wird wie folgt
gefasst:
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Artikel 2

Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 wird Anlage 1, eingefügt
durch Artikel 1 dieser Verordnung, wie folgt gefasst:

„Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 und 6)

Zuordnung von Abfallschlüsseln
zu einer Sammelkategorie

Sammelkategorie 1:

Aufarbeitbare Altöle

13 01 10 nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

13 02 05 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis

13 02 06 synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle

13 02 08 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

13 03 07 nichtchlorierte Isolier- und Wärmübertragungs-
öle auf Mineralölbasis

Sammelkategorie 2:

Bedingt aufarbeitbare Altöle

12 01 07 halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölba-
sis (außer Emulsionen und Lösungen)

12 01 10 synthetische Bearbeitungsöle

13 01 11 synthetische Hydrauliköle

13 01 13 andere Hydrauliköle

13 04 01 Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt

Sammelkategorie 3:

Chlorhaltige Altlöle

12 01 06 halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralöl-
basis (außer Emulsionen und Lösungen)

12 01 08 halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und
-lösungen

13 01 01 Hydrauliköle, die PCB enthalten, mit einem
PCB-Gehalt von nicht mehr als 50 mg/kg
(10 mg/kg nach DIN 51 527)

13 01 09 chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

13 02 04 chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmier-
öle auf Mineralölbasis

13 03 01 Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB
enthalten, mit einem PCB-Gehalt von nicht mehr
als 50 mg/kg (10 mg/kg nach DIN 51 527)

13 03 06 chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle
auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen,
die unter 13 03 01 fallen.

Sammelkategorie 4:

Nicht aufarbeitbare Altöle

12 01 09 halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lö-
sungen

13 01 12 biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle

13 02 07 biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Ge-
triebe- und Schmieröle

13 03 08 synthetische Isolier- und Wärmeübertragungs-
öle

13 03 09 biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärme-
übertragungsöle

13 03 10 andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 04 02 Bilgenöle aus Molenablaufkanälen

13 04 03 Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt

13 05 06 Öle aus Öl-/Wasserabscheidern

13 07 01 Heizöl und Diesel

13 07 02 Benzin

13 07 03 andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)

13 08 02 andere Emulsionen

16 07 08 ölhaltige Abfälle aus der Reinigung von Trans-
port- und Lagertanks und Fässern“

Artikel 3

Änderung der PCB/PCT-Abfallverordnung

Die PCB/PCT-Abfallverordnung vom 26. Juni 2000
(BGBl. I S. 932) wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Diese Verordnung gilt nicht für die Verwertung von
PCB-haltigen Altölen nach den Bestimmungen der Altölver-
ordnung.“

Artikel 4

Neubekanntmachung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit kann die Altölverordnung in der vom Inkraft-
treten dieser Verordnung an geltenden Fassung im Bundes-
gesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Die Artikel 1, 3, 4 und 5 der Verordnung treten am (ein-
setzen: 1. Tag des auf die Verkündung folgenden Monats) in
Kraft. Artikel 2 tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage

Auf Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 9. Sep-
tember 1999 (Rechtssache C-102/97) festgestellt, dass die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht ihren Ver-
pflichtungen zur Umsetzung der Richtlinie 75/439/EWG
des Rates vom 16. Juni 1975 über die Altölbeseitigung
(ABl. EG Nr. L 194 vom 25. 7. 1975 S. 31), geändert durch
die Richtlinie 87/101/EWG des Rates vom 22. Dezember
1986 zur Änderung der Richtlinie 74/439/EWG über die
Altölbeseitigung (ABl. EG Nr. L 42 vom 1. 2. 1987 S. 43)
und durch die Richtlinie 91/692/EWG des Rates zur Verein-
heitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte
über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien
vom 23. Dezember 1991 (ABl. EG Nr. L 377 vom 31. 12.
1991 S. 48), nachgekommen ist. Sie habe nicht den Vorrang
für die Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl in der Altölver-
ordnung (AltölV) vom 27. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2335)
festgelegt und auch keinerlei Förderung der Aufarbeitung
vor der energetischen Nutzung von Altöl vorgesehen.

II. Regelungsinhalt

Damit ist die Bundesregierung verpflichtet, den Vorrang der
Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl rechtlich festzuschreiben
und darüber hinaus die Aufarbeitung in geeigneter Weise zu
fördern. In der Verordnung zur Änderung der Altölverord-
nung ist deshalb der Vorrang der Aufarbeitung formal festzu-
schreiben. Die wirtschaftliche Förderung der Aufarbeitung
kann aus verfassungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen
Gründen nicht in dieser Verordnung festgelegt werden.
Hierzu wurde von der Bundesregierung die Richtlinie zur
Förderung der Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl erstellt. Auf
Grundlage dieser Richtlinie und der im Haushaltsgesetz vor-
gesehenen Mittel wird degressiv für einen Zeitraum von sie-
ben Jahren die Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl gefördert.
Hierdurch wird den Betreibern von Anlagen zur Aufarbei-
tung von Altöl ein wirtschaftlicher Anreiz gegeben, um in ef-
fiziente, energiesparende und zur Herstellung hochwertiger
Basisöle geeignete Verfahren zu investieren, damit sie lang-
fristig auf dem Altölmarkt erfolgreich konkurrieren können.

Der Vorrang der Aufarbeitung, wie er in der Richtlinie des
Rates über die Altölbeseitigung vorgeschrieben ist, wird so-
mit zusätzlich wirkungsvoll mit wirtschaftlichen Instrumen-
ten unterstützt.

Die Altölverordnung vom 27. Oktober 1987 basierte auf Er-
mächtigungen des Abfallgesetzes (AbfG) vom 27. August
1986 (BGBl. I S. 1410) sowie des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) vom 15. März 1974. Das Abfall-
gesetz ist durch Erlass des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I
S. 2705) außer Kraft getreten. In der Übergangsvorschrift
nach § 64 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ist
festgelegt, dass die §§ 5a und 5b des Abfallgesetzes, die Re-
gelungen zu Altöl enthalten, in Kraft bleiben, bis sie durch

entsprechende Rechtsverordnungen nach den §§ 7 und 24
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes abgelöst wer-
den. Mit Erlass dieser Verordnung treten damit die §§ 5a
und 5b des Abfallgesetzes entsprechend § 64 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes außer Kraft. In der Novelle
der Altölverordnung sind deshalb die Regelungen zu Altöl
aus den §§ 5a und 5b des Abfallgesetzes, soweit erforder-
lich, übernommen worden. Gleichzeitig wurde der Vorrang
der Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl festgelegt, die Ge-
trennthaltung von aufarbeitbaren Altölen bei Erzeugern,
Einsammlern und Transporteuren vorgeschrieben und an-
dere Verwertungswege nur unter einschränkenden Voraus-
setzungen ermöglicht.

III. Kosten und Preiswirkungen

1. Kosten der öffentliche Haushalte

1.1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Verord-
nung nicht mit zusätzlichen Kosten belastet.

1.2. Vollzugsaufwand

Bund, Ländern und Kommunen entstehen durch die Verord-
nung keine verwaltungsmäßigen Mehrkosten.

2. Sonstige Kosten und Preiswirkungen

Den betroffenen Wirtschaftsunternehmen entstehen auf
Grund der Getrennthaltungspflicht für aufarbeitbare Altöle
durch die Änderung der Altölverordnung geringe Mehrkos-
ten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind wegen
des geringen Marktanteils von Schmierölen aus aufgearbei-
tetem Altöl nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Altölverordnung – AltölV)

Zu Nummer 1

Mit dem neuen § 1 wird der Anwendungsbereich der Ver-
ordnung definiert.

In Absatz 1 wird mit der Aufzählung der stofflichen und
energetischen Verwertung sowie der Beseitigung klarge-
stellt, dass die Verordnung für alle denkbaren Entsorgungs-
arten von Altöl gilt.

In Absatz 2 sind alle Betroffenen genannt, die mit Altöl um-
gehen. Es werden alle Organisationen und Körperschaften,
die sich mit der Entsorgung von Altöl befassen, in den Kreis
der von der Verordnung Betroffenen eingeschlossen. Die
Ermächtigung beruht auf § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

In Absatz 3 ist PCB-haltiges Altöl, das nach der PCB/
PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV) vom 26. Juni 2000
(BGBl. I S. 932) zu beseitigen ist, vom Anwendungsbereich
dieser Verordnung ausgenommen. Die PCB/PCT-Abfallver-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 13 – Drucksache 14/6653

ordnung setzt die Richtlinie 96/59/EG des Rates vom
16. September 1996 (ABl. EG Nr. L 243 S. 31) über die Be-
seitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Ter-
phenyle um. Derartig stark PCB-belastetes Altöl, das einen
Gehalt von mehr als 50 ppm an PCB enthält, darf nur besei-
tigt werden.

In Absatz 4 wird klargestellt, dass gebrauchte Ölfilter sinn-
gemäß unter diese Verordnung fallen. Hiermit soll erreicht
werden, dass die großen, in Ölfiltern enthaltenen Ölmengen,
die ausschließlich besonders wertvolles, aufarbeitungswür-
diges Altöl enthalten, ebenfalls einer Aufarbeitung zuge-
führt werden. Zugleich werden die Metall- und Kunststoff-
teile dieser Filter weitgehend von anhaftendem Öl befreit
und können soweit möglich, ebenfalls einer stofflichen Ver-
wertung zugeführt werden. Aus Unkenntnis werden die bis-
her anfallenden Ölfilter nämlich oft zusammen mit anderen,
ölverschmutzten Betriebsmitteln entsorgt und damit der
Aufarbeitung entzogen.

Zu Nummer 2

In § 1a Abs. 1 wird die Definition für Altöl festgelegt. Die
bisher auf Mineralöle begrenzte Definition, wie sie in § 5a
Abs. 1 Abfallgesetz formuliert war, wird auf alle Altölsor-
ten, auch biogene, ausgedehnt. Da sich die Einsatzgebiete
natürlicher Öle permanent ausgeweitet haben, ist dies erfor-
derlich, weil sonst einige Altöltsorten nicht unter die Rege-
lungen dieser Verordnung fallen würden. Ermächtigungs-
grundlage ist § 41 Abs. 3 Nr. 1 Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz.

§ 1a Abs. 2 definiert in Übereinstimmung mit der Richtlinie
75/439/EWG den Begriff Aufarbeitung. Aus sprachlichen
Gründen und um die bisher im Abfallgesetz und der Altöl-
verordnung genutzte Wortwahl beizubehalten, wird der Be-
griff „Aufarbeitung“ anstelle des im EG-Recht genutzten
Wortes „Aufbereitung“ verwendet.

Aufarbeitung ist entsprechend den Vorgaben des Artikels 1
vierter Anstrich der Richtlinie des Rates über die Altöl-
beseitigung allein die Aufarbeitung von Ältöl durch Raffi-
nerieverfahren zu Basisöl. Die Umwandlung von Altöl zu
anderen Produkten, wie Treib- und Heizstoffen oder Alko-
holen kann nicht unter den Vorrang der Aufarbeitung ge-
stellt werden, weil sonst ein Verstoß gegen die Ziele der
Richtlinie vorliegen würde.

In Absatz 3 wird der Begriff Basisöl, der bisher nicht rechts-
verbindlich festgelegt ist, definiert. Die Definition lehnt sich
mit ihrer Gliederung in 11 Sortengruppen an das Schmier-
stoffsortenverzeichnis des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle an. Mit dieser Definition wird ein weites
Spektrum von Produkten erfasst. Definitiv ausgeschlossen
sind Heiz- und Treibstoffe und Schmierstoffe, bei denen die
Schadstoffe nicht durch Raffinerieverfahren abgetrennt
wurden.

In Absatz 4 werden PCB im Sinne dieser Verordnung defi-
niert. Da an mehreren Stellen der Verordnung Regelungen
zu PCB-haltigem Altöl getroffen werden, ist dies aus Ver-
einfachungsgründen erforderlich. Durch Wahl der gleichen
Definition, wie sie in § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PCB/PCT-Ab-
fallverordnung festgelegt wurde, wird eine Überschneidung
von Regelungen beider Verordnungen vermieden

Zu Nummer 3

In § 2 Abs. 1 wird der Vorrang der Aufarbeitung, der durch
Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie des Rates über die Altöl-
beseitigung festgelegt ist, formal festgeschrieben. Die De-
finitionen werden wortgleich übernommen. Es ist nicht
zweifelsfrei nachzuvollziehen, was inhaltlich neben wirt-
schaftlichen und technischen Aspekten in der Richtlinie mit
„organisatorischen Sachzwängen“ gemeint ist. Um Zwei-
feln hinsichtlich der korrekten Umsetzung der Richtlinie zu
begegnen, wurde die Formulierung „einschließlich organi-
satorischer Sachzwänge“ gewählt.

In Absatz 2 wird festgelegt, welche Altöle aufgearbeitet
werden dürfen. Dies sind einmal die Altöle der Sammelka-
tegorie 1 der Anlage 1. Dies sind praktisch alle die Altöle,
die auch bisher nach der Altölverordnung aufgearbeitet wer-
den durften. Weiter werden alle anderen Altöle zur Aufar-
beitung zugelassen, wenn sie keine schädlichen Stoffe ent-
halten, die sich in den Produkten der Aufarbeitung
anreichern. Damit ist bewusst auf die Einschränkung in der
bisher geltenden Fassung verzichtet worden, Altöle auszu-
schließen, die das Aufarbeitungsverfahren stören. Es ist Sa-
che des Anlagenbetreibers, Altöle aus seiner Anlage fernzu-
halten, wenn diese das Aufarbeitungsverfahren stören und
damit die Gewinnung eines vermarktbaren Produkts behin-
dern. Die Frage, welche Altöle stören, kann nur der Betrei-
ber dieser Anlage entscheiden, da dies auch von den unter-
schiedlichen Betriebsverfahren der unterschiedlichen
Anlagen abhängig ist. Mit diesem Ansatz wird auch dem
Vorrang der Aufarbeitung, wie er in der Altölrichtlinie fest-
gelegt ist, am besten entsprochen, weil möglichst wenige
Altöle von der Aufarbeitung ausgeschlossen werden.

Aus Gründen des Umwelt- und Verbraucherschutzes ist
allein wichtig, dass sich keine Schadstoffe im Regenerat
anreichern. Was Schadstoffe sind, hängt einmal davon ab,
zu welcher Verwendung das Basisöl eingesetzt werden soll.
Die Spezifikationen für die unterschiedlichen Basisöle wer-
den vom Verwender gegenüber dem Hersteller im Einzelfall
verwendungsbezogen festgelegt. Eine klare Festlegung, was
Schadstoffe in jedem einzelnen Fall sind, kann allein wegen
der Fülle der unterschiedlichen Aufarbeitungsprodukte, die
unter dem Begriff Basisöl zusammengefasst sind, in der
Verordnung nicht getroffen werden. Neben den spezifischen
Produktanforderungen zählen hierzu weiter Schadstoffe, für
die durch rechtliche Regelungen Verbote und Grenzwerte
vorgeschrieben sind. Hierzu gehören beispielsweise die in
der Chemikalienverbotsordnung genannten Stoffe, soweit
Zubereitungen mit dort genannten Stoffen vollständig ver-
boten sind, wie beispielsweise bestimmte krebserzeugende
Stoffe. Es gilt aber auch für solche Stoffe, für die Grenz-
werte in Zubereitungen angegeben sind. Werden diese
Stoffe bei der Aufarbeitung nicht zerstört oder abgetrennt
und somit nicht sichergestellt, dass der Grenzwert eingehal-
ten wird, ist die Aufarbeitung dieser Altöle nicht zugelas-
sen. Weiter sind durch Normen und andere Regelungen fest-
gelegte Produktvorschriften zu beachten. Wenn einer der
dort genannten Schadstoffe im Altöl enthalten ist, muss der
Hersteller darauf achten, dass diese sich nicht in dem Pro-
dukt anreichern oder den vorgegebenen Grenzwert über-
schreiten. Es ist hier bewusst darauf abgestellt worden, dass
sich die Schadstoffe nicht in den Produkten der Aufarbei-
tung und nicht nur im Basisöl anreichern dürfen, damit sich
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die Schadstoffe keinesfalls in irgendwelchen Nebenproduk-
ten anreichern können und somit eine Schadstoffkette auf-
gebaut wird. Sollten neben dem Basisöl einzelne Fraktionen
der Aufarbeitung Schadstoffe in einer Konzentration enthal-
ten, die ihre Vermarktung verbieten, sind diese Fraktionen
als Abfall zu entsorgen.

Durch diese Formulierung wird weiter festgelegt, dass eine
Anreicherung von Schadstoffen bei der Aufarbeitung nicht
erfolgen darf. Damit entspricht ein Aufarbeitungsverfahren,
bei dem beispielsweise der PCB-Gehalt des Basisöls über
dem des zur Aufarbeitung eingesetzten Altöls liegt, nicht
den Anforderungen der Altölverordnung.

Ermächtigungsgrundlage ist § 6 Abs. 1 Satz 4 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Zu Nummer 4

Der Wortlaut des § 3 Abs. 1 entspricht im Grundsatz der
Formulierung des § 3 der geltenden Altölverordnung. Der
Grenzwert von 20 mg PCB pro kg Altöl (ppm) wird beibe-
halten. Ermächtigungsgrundlage ist § 6 Abs. 1 Satz 4 Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Für die Analyse von Gebrauchtölen wird absehbar die
Bestimmungsmethode nach DIN EN 12 766, deren erster
Teil bereits am 1. November 2000 verabschiedet wurde, an-
zuwenden sein. Da der zweite Teil der Norm noch nicht
verabschiedet ist, muss die bestehende Vorschrift nach
DIN 51 527 weiter angewandt werden. Die Bestimmungs-
grenze dieser Methode liegt bei rund 20 ppm für den
Gesamt-PCB-Gehalt.

Satz 2 des § 3 der geltenden Altölverordnung ist in seinem
2. Teil nur schwer verständlich. Zur Klarstellung des Ge-
wollten wurde eine leichter verständliche Formulierung ge-
wählt. Diese Regelung greift die umfassendere Regelung
von § 2 Abs. 2 auf, die grundsätzlich für alle Aufarbei-
tungsverfahren und alle denkbaren Schadstoffe in Altölen
gilt. Die Regelung des neuen Absatzes 1 legt darüber hinaus
fest, dass Altöle mit mehr als 20 ppm aber nicht mehr als
50 ppm PCB nur dann aufgearbeitet werden dürfen, wenn
die Aufarbeitungsprodukte einen Gehalt von höchstens
20 ppm aufweisen. Mit dieser Regelung soll verhindert
werden, dass entgegen den Vorschriften der Richtlinie 96/
59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseiti-
gung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphe-
nyle sowie halogenierter Monomethyldiphenylmethane
(PCBAbfallV) vom 26. Juni 2000 (BGBl. I S. 932) PCB in
Altöl verschleppt und nicht vollständig beseitigt werden.

Absatz 2 stellt klar, dass Altöle energetisch verwertet wer-
den können, soweit sie nicht vorrangig nach § 2 Abs. 1 auf-
zuarbeiten oder nach der PCB/PCT-Abfallverordnung zu
beseitigen sind.

Zu Nummer 5

In § 4 Abs. 1 wird festgelegt, dass Altöle generell nicht
mehr mit anderen Abfällen vermischt werden dürfen. Dies
geht über die Regelung des alten § 4 Abs. 2 hinaus, in dem
bisher nur für aufarbeitbare Altöle ein Vermischungsverbot
mit anderen Abfällen und nicht aufarbeitbaren Altölen for-
muliert war. Das Vermischungsverbot mit allen anderen Ab-
fällen ist im Sinne eines umweltverträglichen Einsammelns
und Verwertens von Altölen notwendig. Nur so kann er-

reicht werden, dass Altöle stofflich oder zumindest energe-
tisch optimal verwertet werden. Die Regelung entspricht
dem Gebot des § 5 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes. Ermächtigungsgrundlage ist § 7 Abs. 1 Nr. 2
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

§ 4 Abs. 2 entspricht der Regelung des § 4 Abs. 1 der gel-
tenden Altölverordnung. Die Worte „sowie halogenhaltige
Ersatzprodukte“ müssen gestrichen werden, da diese Ersatz-
produkte nach Definition in § 1 Abs. 4 bereits als PCB defi-
niert werden. Die Zulassung von Anlagen stützt sich wie
bisher auf § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz. Ein Verweis
auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, nach dem
jetzt Beseitigungsanlagen zuzulassen sind, kann entfallen,
da eine Deponierung von PCB-haltigen Altölen aus Aspek-
ten des Umweltschutzes nicht erfolgen darf. Ermächti-
gungsgrundlage ist § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes.

In Absatz 3 wird zur Sicherung des Vorrangs der Aufarbei-
tung von Altöl Basisöl festgelegt, dass Altöle nach Sammel-
kategorien getrennt einzusammeln sind. Gemischte Altöle
unterschiedlicher Sammelkategorien behindern die Aufar-
beitung zu Basisöl und schließen ggf. sogar die energetische
Nutzung in einzelnen Anlagen aus. Durch das Vermi-
schungsverbot wird dem Gebot des § 5 Abs. 2 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Abfälle zur Verwertung
getrennt zu sammeln, soweit es nach den §§ 4 und 5 erfor-
derlich ist, entsprochen und gleichzeitig der Vorrang der
Aufarbeitung, wie er in der Richtlinie des Rates über die
Altölbeseitigung festgelegt ist, umgesetzt. Auch hier ist die
Ermächtigungsgrundlage § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes.

Absatz 4 übernimmt die Regelung des bisherigen Absat-
zes 3. Hinsichtlich der Verbote wird nunmehr auf die
Absätze 1 bis 3 verwiesen. Wie in Absatz 2 kann auf die
Zulassung nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz an-
stelle des Abfallgesetzes verzichtet werden.

Absatz 5 regelt Ausnahmen für die Sammelkategorien 2 bis
4 von der Vorschrift der Getrennthaltung der einzelnen
Sammelkategorien nach Absatz 3 für die Erzeuger, Besitzer,
Einsammler und Beförderer. Es würde grundsätzlich keinen
Sinn machen, wenn dieser Personenkreis eine getrennte
Aufbewahrung und Beförderung von unterschiedlichen
Altölsorten, die nicht oder nur bedingt zur Aufarbeitung ge-
eignet sind, vorsehen müsste und anschließend die Betreiber
von Anlagen eine genehmigungskonforme Vermischung
dieser unterschiedlichen Altölsorten vornehmen dürften.

Zur Sicherung des Vorrangs der Aufarbeitung ist es jedoch
den Erzeugern, Besitzern, Einsammlern und Beförderern
ausnahmslos nicht gestattet, Altöle der Sammelkategorie 1
mit anderen Altölen zu vermischen. Altöle der Sammelkate-
gorie 1 sind diejenigen, die zur Aufarbeitung genutzt wer-
den können. Dürften sie aber bereits am Beginn der Sam-
melkette mit anderen, nicht aufarbeitbaren Altölen auf
Grundlage von Ausnahmeregelungen vermischt werden,
würde die Aufarbeitung dieser besonders wertvollen Altöle
von vornherein eingeschränkt.

Mit dem Verbot des Vermischens der Altöle der Sammelka-
tegorie 1 wird der Weg zur Aufarbeitung dieser Altöle bis
zuletzt offen gehalten und damit dem von der Altölrichtlinie
geforderten Vorrang der Aufarbeitung entsprochen. Erst der
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Anlagenbesitzer, der dieses Öl erworben hat, entscheidet, in
welcher Weise es genutzt werden soll. Ihm ist es dann auf
Grundlage des Absatzes 4 erlaubt, Altöle aller Kategorien
zu vermischen, wenn dies in der Zulassung seiner Anlage
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zur ordnungsge-
mäßen und schadlosen Verwertung vorgesehen ist.

Die Ausnahmen werden für die genannten Betroffenen auch
im Falle der Freistellung von der Bestätigungspflicht nach
der Nachweisverordnung (NachwV) gewährt. In Satz 3 wird
klargestellt, dass diese Ausnahmen nur gelten, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 Satz 2 und des Absatzes 4 er-
füllt sind.

Absatz 6 regelt den Umgang mit Altölen der Sammelkate-
gorien 1 bis 4 nach Anlage 1, soweit sie nicht aufgearbeitet
werden können. Für diese Altöle gilt lediglich das Gebot der
Getrennthaltung, wenn dies in der Genehmigung der zur
Entsorgung vorgesehenen Anlage vorgeschrieben oder nach
der Nachweisverordnung angeordnet ist. Hinsichtlich der
Zulassung der Anlagen gilt das in den Absätzen 2 und 4 Ge-
sagte.

Ermächtigungsgrundlage ist § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes.

Zu Nummer 6

In § 4a Abs. 1 wird die Pflicht zur getrennten Einsammlung,
Lagerung und Beförderung von gebrauchten Ölfiltern for-
muliert. Da sie größere Mengen Altöl enthalten, ist ihre
Aufarbeitung getrennt von anderen ölhaltigen Abfällen, wie
z. B. ölverschmutzten Betriebsmitteln, geboten. Darüber hi-
naus bestehen Anlagen, in denen gebrauchte Filter so be-
handelt werden können, dass die stoffliche Aufarbeitung
des gebrauchten Altöls und auch der Gehäuse wirtschaftlich
betrieben werden kann. Hiermit wird die schon nach § 5 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes bestehende Pflicht
der getrennten Sammlung von Abfällen, für die eine Ver-
wertung wie z. B. bei gebrauchten Ölfiltern wirtschaftlich
zumutbar ist, den Rechtsbetroffenen in klar verständlicher
Form bekannt gemacht. Die oft aus Unwissenheit erfol-
gende Entsorgung von Ölfiltern zusammen mit anderen öl-
verschmutzten Betriebsmitteln, die weit weniger Altöle ent-
halten und deshalb nicht aufarbeitbar sind, wird hiermit
unterbunden. Mit der Entscheidung der Kommission 2001/
118/EG vom 16. Januar 2001 (ABl. EG Nr. L 47 vom
16. 02. 2001 S. 1) über ein Abfallverzeichnis wird der neue
Abfallschlüssel „16 01 07“ festgelegt.

In Absatz 2 werden die gleichen Ausnahmegründe, die für
die Aufarbeitung von Altölen gelten, auch für gebrauchte
Ölfilter aufgezählt. Zusätzlich wird die vermischte Samm-
lung von Ölfiltern mit ölverschmutzten Betriebsmitteln nur
dann gefordert, wenn die vorgesehene Verwertungsanlage
nicht über eine Sortiereinrichtung zum Aussortieren von Öl-
filtern verfügt.

Zu Nummer 7

In § 5 Abs. 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung durch Er-
setzen des Wortes „Rückstellungsprobe“ durch das Wort
„Rückstellprobe“. In Absatz 2 Satz 1 ist zur Angleichung an
das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz der Begriff der
„thermischen“ Verwertung durch den der „energetischen“
Verwertung zu ersetzen.

Durch Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom
1. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Ver-
bringung von Abfällen in der, in die und aus der Euro-
päischen Gemeinschaft (EG-AbfallverbringungsVO), zu-
letzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 120/97 des Rates,
wird die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen
und damit auch von Altölen umfassend und EG-einheitlich
geregelt. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthält
keine Verordnungsermächtigung für das grenzüberschrei-
tende Verbringen von Abfällen. Aus diesem Grunde ist der
betreffende Satzteil zu streichen. Die EG-Abfallverbrin-
gungsVO regelt nunmehr diese Frage.

Für Absatz 3 gilt das zu Absatz 1 Gesagte. Zusätzlich ist
wegen des Einfügens der neuen Anlage 1 auf Anlage 2 statt
Anlage 1 zu verweisen.

Der neue Absatz 4 sieht vor, dass der Verwerter von Altöl
ein Überschreiten des Grenzwertes von 20 ppm PCB der für
den Einsammler zuständigen Behörde mitzuteilen hat. Zur
Erleichterung der Überwachung ist die Rückstellprobe der
zuständigen Behörde zu überlassen.

Mit dieser Vorschrift wird erreicht, dass mögliche aber un-
erwünschte Einträge von PCB in Altöl schnell und einfach
nachgewiesen werden können, um die Verursacher zur Ver-
antwortung ziehen zu können. Ermächtigungsgrundlage ist
§ 7 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz.

Zu Nummer 8

Buchstabe a

In § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist der Begriff thermische Verwertung
durch den im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ge-
nutzten Begriff der energetischen Verwertung zu ersetzen.

Buchstabe b

Durch Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom
1. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Ver-
bringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäi-
schen Gemeinschaft (EG-AbfallverbringungsVO), zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 120/97 des Rates, wird
die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen und da-
mit auch von Altölen umfassend und EG-einheitlich gere-
gelt. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthält
keine Verordnungsermächtigung für das grenzüberschrei-
tende Verbringen von Abfällen. Aus diesem Grunde ist der
betreffende Satzteil in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 zu streichen.
Die EG-AbfallverbringungsVO stellt die Regelung dieser
Frage sicher.

Mit dem in Buchstabe c festgelegten Einschub wird der
Zeitpunkt, zu dem die Erklärungen nach Anlage 3 abzu-
geben sind, definiert. Dies ist notwendig, um eine lücken-
lose Überwachung der Abgabe und Verbringung von Altöl
sicherzustellen. Auch unter den Bestimmtheitsgesichts-
punkten einer Bußgeldbewehrung ist die Präzisierung erfor-
derlich. Hinsichtlich der Buchstaben d und f gilt das in
Nummer 7 zu § 5 Abs. 3 Gesagte.

Buchstabe e

In Absatz 1 Satz 2 wird nunmehr auf die nach Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz erlassene Nachweisverord-
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nung verwiesen, die die Regelungen der auf Grundlage des
Abfallgesetzes erlassenen und ebenfalls außer Kraft getrete-
nen Abfallnachweis-Verordnung weiterführend übernom-
men hat.

Buchstabe g

Es gilt das in der Begründung zu Buchstabe b Gesagte. Zur
Sicherstellung der Informationspflicht ist Folgendes anzu-
merken:

Soweit Altöle als zur Verwertung bestimmte Abfälle expor-
tiert werden sollen sind sie in Anhang III (Gelbe Liste) der
EG-AbfallverbringungsVO gelistet. Grenzüberschreitende
Verbringungen von zur Verwertung bestimmten Altölen
sind danach vorab nach den Artikeln 6 ff. mit dem hierfür
vorgesehenen EG-Notifizierungsbogen zu notifizieren. In
Deutschland kann dies ausschließlich über die zuständigen
Behörden erfolgen. Zudem ist während des anschließenden
Transports ein vorgegebener Begleitschein für diese Abfälle
mitzuführen. Dieser Begleitschein verlangt im Feld 13 An-
gaben über die Bezeichnung und die chemische Zusammen-
setzung des Abfalls und muss den Zollstellen des Eingangs-
und Ausgangsstaates (Feld 21) vorgelegt werden.

Der Export von zur Beseitigung bestimmten Abfällen ist
ebenfalls nur nach vorheriger Notifizierung und mit Be-
gleitschein möglich (vgl. Artikel 3 ff. EG-Abfallverbrin-
gungsVO).

Damit werden in den nach EG-AbfallverbringungsVO vor-
geschriebenen Verfahren die Vorlagepflicht und die fach-
liche Information für die Zollstellen bereits sichergestellt.
Somit kann die Regelung des Satzes 2 aus § 6 Abs. 3 ohne
Defizit bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden Han-
dels mit Altölen aufgehoben werden.

Zu Nummer 9

In § 8 Abs. 1 werden die Regelungen zur Einrichtung einer
Annahmestelle aus § 5b Satz 1 des Abfallgesetzes übernom-
men. Die detaillierte Vorschrift zum Hinweis auf die An-
nahmestelle in § 8 Abs. 1 wird beibehalten. Die Vorschrift,
wie der Nachweis zu erfolgen hat, wurde präzisiert. Die Er-
mächtigung, die Einrichtung einer Annahmestelle vorzu-
schreiben, ergibt sich aus § 7 Abs. 1 Nr. 3 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes.

Die Kennzeichnungspflicht aus § 5b Abfallgesetz für Ge-
binde mit Motor- und Getriebeölen ist bereits in § 7 festge-
legt. Die Ermächtigung zur Kennzeichnungspflicht ergibt
sich aus § 23 Nr. 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes.

Der neue Absatz 1a übernimmt die Regelung des § 5b
Satz 2 des Abfallgesetzes zur Rücknahmeverpflichtung von
Altölen für den, der Motoren- oder Getriebeöle an End-
verbraucher abgibt. Die Ermächtigungen hierzu basieren
wie die zum unveränderten Absatz 2 auf § 24 Abs. 1 und
§ 24 Abs. 2 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes.

Mit dem neuen Absatz 3 wird festgelegt, dass die Verpflich-
tung zur Einrichtung einer Annahmestelle und zur Rück-
nahme von gebrauchten Ölfiltern auch für diejenigen gilt,
die Ölfilter an den Endverbraucher abgeben. Insbesondere
die Rücknahmeverpflichtung soll sicherstellen, dass der

Endverbraucher seinen alten Ölfilter problemlos in den Ent-
sorgungsweg geben kann und nicht etwa zusammen mit
dem Hausmüll entsorgt. Auch hier beruht die Ermächtigung
auf § 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 2 Nr. 1 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes.

Zu Nummer 10

Die Ermächtigung zum Erlass von Geldbußen wegen Ord-
nungswidrigkeiten von Rechtsunterworfenen wird wegen
Außerkrafttretens des Abfallgesetzes auf die Ermächtigun-
gen in § 61 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 10 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes gestellt. Die Vorschriften zu
Ordnungswidrigkeiten in Absatz 1 basieren auf dem Buß-
geldblankett des § 61 Abs. 1 Nr. 5. Geldbußen für die Ord-
nungswidrigkeiten, die gegen Vorschriften begangen wer-
den, die auf Grundlage der Ermächtigung von § 48 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassen werden,
sind auf das Bußgeldblankett des § 61 Abs. 2 Nr. 10 ge-
stützt.

Zu Absatz 1

Nummer 1 entspricht den Regelungen des § 10 Nr. 1 und 2
der geltenden Altölverordnung. Es musste lediglich auf die
geänderte Gliederung von § 2 Bezug genommen werden.

In Nummer 2 wird das Vermischen von Altölen mit anderen
Abfällen, das in § 4 Abs. 1 im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 4
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geregelt wurde, als
Ordnungswidrigkeit geahndet.

Nummer 3 entspricht inhaltlich der Regelung der Nummer 3
der geltenden Altölverordnung. Es wird auf die geänderte
Gliederung des § 4 Bezug genommen. Es wurde eine rechts-
förmliche Bereinigung und Präzisierung des bisherigen Tex-
tes vorgenommen.

In Nummer 4 wird das Vermischen von Altölen unterschied-
licher Sammelkategorien als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Hiermit wird dem Vorrang der Aufarbeitung ordnungsrecht-
lich Nachdruck verliehen.

In Nummer 5 werden Verstöße gegen die Getrennthaltung
von nicht aufarbeitbaren Altölen als Ordnungswidrigkeit
geahndet, soweit die Zulassung der Anlage dies nicht vor-
sieht. Hiermit wird die sichere Entsorgung von diesen Altö-
len gewährleistet.

Mit Nummer 6 wird der Verstoß gegen die neu in die Ver-
ordnung übernommene Verpflichtung zur Mitteilung an die
Behörde, wenn der PCB-Gehalt den zulässigen Grenzwert
von 20 ppm überschreitet, als Ordnungswidrigkeit geahn-
det. Die Nichtherausgabe der Rückstellprobe, die zur ge-
sicherten Gegenkontrolle benötigt wird, wird ebenso ge-
ahndet.

Nummer 7 entspricht der Vorschrift der Nummer 7 der gel-
tenden Altölverordnung. Die Ermächtigungsgrundlage be-
ruht auf § 7 Abs. 1 Nr. 3 des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes.

In Nummer 8 wird als Ordnungswidrigkeit geahndet, wenn
derjenige, der Motorenöl an private Endverbraucher abgibt,
nicht selbst oder durch einen Dritten eine ordnungsgemäße
Annahmestelle hat einrichten lassen oder wenn er nicht in
der vorgeschriebenen Weise auf sie hinweist.
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Absatz 2 entspricht der Regelung der Nummer 5 der gelten-
den Altölverordnung.

Zu Nummer 11

Mit dem neuen § 11 werden die §§ 5a und 5b des Abfallge-
setzes mit Erlass dieser Verordnung aufgehoben. Die Er-
mächtigung hierzu beruht auf § 64 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes.

Da die 10. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzge-
setzes aufgehoben ist, kann der Regelungsinhalt des alten
§ 11 entfallen.

Zu Nummer 12

Die §§ 12 und 13 werden aufgehoben. Die Regelungen des
§ 12 sind bereits am 31. Dezember 1989 ausgelaufen. Die
Berlin-Klausel des § 13 ist gegenstandslos.

Zu Nummer 13 (Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 3
und 6)

In der Anlage werden die verschiedenen Altölsorten in Sam-
melkategorien zusammengefasst und ihnen die Abfall-
schlüssel nach der Bestimmungsverordnung besonders über-
wachungsbedürftiger Abfälle (BestbüAbfV) zugeordnet.

In einer Sammelkategorie sind jeweils die Öle zusammen-
gefasst, die ähnliche stoffliche Zusammensetzung aufwei-
sen und damit vergleichbar aufarbeitbar oder sonst verwert-
bar sind.

Zu Nummer 14

Entsprechend Nummer 7 wir die Nummer der bisherigen
Anlage 1 in Nummer 2 geändert.

Die Vorschriften zur Entnahme und Aufbewahrung der Pro-
ben (Abschnitt 1) und zur Bestimmung polychlorierter
Biphenyle (Abschnitt 2) bleiben unverändert. Zwar liegt
bereits mit der DIN EN 12 766, erster Teil, eine europaweit
gültige Norm zur Bestimmung von PCB in Altöl vor. Der
zweite Teil dieser Norm, der die Vorschriften zur Auswer-
tung dieser Ergebnisse enthält, ist jedoch noch nicht verab-
schiedet. Aus diesem Grund muss weiter die Norm DIN
51 527 angewandt werden.

Für die Bestimmung des Gesamthalogengehalts in Altöl
sind inzwischen neue Verfahren entwickelt worden, die die
Anlayse des Halogengehalts drastisch vereinfachen und
deshalb für Routineanalysen preisgünstiger sind.

Im neugefassten Abschnitt 3 werden jetzt neben der schon
bisher vorgeschriebenen Bestimmung nach Wickbold ein
Vortest mittels energiedispersiver Röntgenfluoreszenz-Ana-
lyse sowie eine Bestimmung mittels wellenlängendispersiver
Röntgenfluoreszenz-Analyse vorgesehen. Überschreitet der
mittels Vortest ermittelte Gesamthalogengehalt nicht den
Wert von 1,4 g Halogen pro kg Altöl, kann die Untersuchung
nach einem der Referenzverfahren entfallen.

Im neuen Abschnitt 4 wird zur Qualitätskontrolle der Labors

die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen vorgeschrie-

ben.

In Abschnitt 5 wird auf die archivmäßige Hinterlegung der in
der Anlage genannten Bekanntmachungen sachverständiger
Stellen beim Deutschen Patentamt in München verwiesen,

ebenso auf die Herausgabe der DIN-Normen durch die
Beuth-Verlag GmbH in Berlin und Köln.

Zu Nummer 15

Entsprechend den Ausführungen in Nummer 8 Buchstabe d
wird die Nummer der bisherigen Anlage 2 in 3 geändert.

Die Anlage wurde optisch neu gestaltet, damit sie maschi-
nenlesbar automatisiert bearbeitet werden kann. Der Um-
fang und Inhalt der zu beantwortenden Fragen hat sich nicht
geändert. In der Erklärung des Erklärungspflichtigen wurde
die Formulierung „ ,insbesondere Abfälle im Sinne des § 2
Abs. 2 AbfG,“ gestrichen, da auf Regelungen des Abfallge-
setzes wegen dessen Außerkrafttretens nicht zu verweisen
ist. Die hiermit gemeinten besonders überwachungsbedürf-
tigen Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes sind jetzt durch die Bestimmungsverordnung
besonders überwachungsbedürftiger Abfälle definiert. Die
Novelle der Altölverordnung spricht aber generell das Ver-
mischungsverbot von Altölen mit allen anderen Abfällen
aus, um die Aufarbeitung oder zumindest die energetische
Verwertung von entsprechenden Altölen zu ermöglichen
und nicht durch Vermischen mit anderen Abfällen zu ver-
hindern. Die Streichung ist deshalb auch dem Inhalt nach
notwendig, weil sonst eine Einengung des Vermischungs-
verbots von Altölen ausschließlich mit besonders überwa-
chungsbedürftigen Abfällen impliziert würde.

In Nummer 2.1 war aus dem in der Begründung zu § 5
Abs. 1 ausgeführten Grunde der in der Klammer stehende
Satzteil „in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich
des Abfallgesetzes verbringen“ zu streichen.

Die in der Anlage 2 alter Fassung auf der Rückseite ver-
merkten Erläuterungen und Anmerkungen sind nunmehr an
geeigneter Stelle im Antragsformular selbst aufgenommen.

Fußnote 1) ist beim Feld „Begleitschein-Nr.“ eingefügt wor-
den. Es muss auf Regelungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes Bezug genommen werden, da das Abfallge-
setz außer Kraft getreten ist. Die bisher durch „§ 11 Abs. 2
oder 3 Abfallgesetz“ bezeichneten Abfälle entsprechen den
besonders überwachungsbedürftigen Abfällen des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes. Entsprechende Grundsätze
für diese werden in § 43 Abs. 1 des Gesetzes festgelegt. Der
Abfallnachweis-Verordnung nach dem Abfallgesetz ent-
spricht die Nachweisverordnung nach Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz.

Im Text der Fußnoten 2) und 3) ist zu berücksichtigen, dass
die Zuordnung von Abfallschlüsseln zu bestimmten Ab-
fallarten aus Altöl in der Bestimmungsverordnung beson-
ders überwachungsbedürftige Abfälle auf Grundlage des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erfolgt. Der Text
der Fußnote wurde entsprechend geändert und beim Feld
„Altölart“ angeordnet.

Fußnote 4) ist bei den Feldern zur Mengenangabe inhaltlich
übernommen.

Fußnote 5) ist neben dem Feld „Angaben zum Erklärungs-
pflichtigen“ übernommen worden.

Fußnote 6) ist unter Nummer 2.1 aufgeführt. Die Änderung
des Wortes „thermisch“ in das Wort „energetisch“ erfolgt
die Anpassung an die Definitionen des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes.
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Zu Artikel 2 (Änderung der Anlage 1 zum
1. Januar 2001)

Durch die Entscheidungen der Kommission 2001/118/EG
vom 16. Januar 2001 (ABl. EG Nr. L 47 vom 16. 02. 2001
S. 1) und 2001/119/EG vom 22. Januar 2001 (ABl. EG Nr.
L 226 vom 06. 09. 2000 S. 3) über ein Abfallverzeichnis ist
ein völlig neues Abfallverzeichnis der EU erstellt worden.
Dieses neue Abfallverzeichnis tritt am 1. Januar 2002 in
Kraft. Zu diesem Zeitpunkt muss auch der Anhang 1 der
Altölverordnung, der die Altöle mit ihren Abfallschlüsseln
in 4 verschiedene, nach ihrer Verwertbarkeit gegliederte
Sammelkategorien einteilt, geändert werden und an die
neuen Abfallschlüssel angepasst werden. Auch dieser mit
dem 1. Januar 2002 in Kraft tretende Anhang sieht eine
Einteilung in 4 verschiedene Sammelkategorien mit auf-
arbeitbaren, bedingt aufarbeitbaren, Chlor- und PCB-halti-
gen und nicht aufarbeitbaren Altölen vor. Die nach den
neuen Abfallschlüsseln gebildeten Sammelkategorien ent-
sprechen den Altölsorten des bis zum 31. Dezember 2001
geltenden Anhangs 1.

Mit diesem neuen Anhang wird dem Entwurf der Verord-
nung zur Umsetzung des Europäischen Abfallverzeichnis-
ses (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) entsprochen,
die für alle Abfälle einschließlich der Altöle neue Abfall-
schlüssel entsprechend den Entscheidungen 2001/118/EG
und 2001/119/EG festlegen wird. Da die Abfallschlüssel
durch die Entscheidungen der Kommission verbindlich fest-
gelegt sind, kann keine inhaltliche Abweichung zwischen
der Altölverordnung und der Abfallverzeichnis-Verordnung
auftreten.

Zu Artikel 3 (PCB/PCT-Abfallverordnung –
PCB/PCT-AbfV)

Mit der Änderung der PCB/PCT-Abfallverordnung soll
klargestellt werden, dass die Verwertung von PCB/PCT-hal-
tigen Altölen, deren Kontaminierung unter den Schwellen-
wert der PCB/PCT-Abfallverordnung liegt, nach den Vor-
schriften der Altölverordnung erfolgt. Höher kontaminierte
Altöle dagegen, die den Schwellenwert von 50 ppm PCB
überschreiten, müssen nach den Vorschriften der PCB/
PCT-Abfallverordnung beseitigt werden.

Zu Artikel 4 (Neubekanntmachung)

Die umfangreichen und wesentlichen Änderungen der
Altölverordnung einschließlich der Anhänge lassen eine Be-
kanntmachung der gesamten Verordnung erforderlich er-
scheinen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Artikel 1, 3, 4 und 5 der Verordnung treten gemeinsam
am 1. Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in
Kraft.

Artikel 2 setzt die Entscheidungen der Kommission 2001/
118/EG vom 16. Januar 2001 und 2001/119/EG vom
22. Januar 2001 über ein Abfallverzeichnis im Hinblick auf
die Altöle bezeichnenden Abfallschlüssel um. Die Entschei-
dungen der Kommission treten am 1. Januar 2002 in Kraft.
Artikel 2 muss deshalb zum selben Zeitpunkt zur Umset-
zung bindenden Gemeinschaftsrechts in Kraft treten.
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